
68. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Bebauungsplanes Nr. 109
„Windenergie Benthullen – Östlicher Vorfluter“

Frühzeitige Beteiligung vom 06.01.2026 –
06.02.2026

Infoabend zur Windparkplanung 
Benthullen – Östlicher Vorfluter - Gemeinde Wardenburg
19.01.2026
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Luftbild
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan
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68. Änderung des Flächennutzungsplanes

Abgrenzungen
 500 m zu Wohnen im 

Außenbereich

Festsetzung
 Sonderbaufläche 

„Windenergie“
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Planungsstand
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Bebauungsplan Nr. 109
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Bebauungsplan Nr. 109

Die Festsetzung einer Grundfläche 
ist bei einem einfachen 
Bebauungsplan nicht möglich. 
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Bebauungsplan Nr. 109
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Vorgesehene Zuwegung außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen

Bebauungsplan Nr. 109
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Bebauungsplan Nr. 109
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68. Änderung des Flächennutzungsplanes - Vorentwurf
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Bebauungsplan Nr. 109 - Vorentwurf
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Weiteres Vorgehen…

1.  Beteiligung (gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauBG)
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange
Beteiligung benachbarter Gemeinden

2.  Beteiligung (gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauBG)
Öffentliche Auslegung des Planentwurfes Beteiligung 
der Öffentlichkeit
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange
Beteiligung benachbarter Gemeinden

Beschluss des Rates über den Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan (Feststellungs-/Satzungsbeschluss)

Rechtsverbindlichkeit des Planes durch Bekanntmachen

Beteiligung vom 06.01.2026 bis 06.02.2026 
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Belange des Immissionsschutzes - Schall

 Zur Prüfung der mit dem Planvorhaben verbundenen Schallimmissionen wird bis 
zur öffentlichen Auslegung ein Geräuschimmissionsgutachten erarbeitet.

 abschließende Prüfung erfolgt erneut im Rahmen des BImSch-Verfahrens

 maßgebliche Immissionsorte sind die nächstgelegenen Wohngebäude im Umfeld 
der geplanten Windenergieanlagen. Sie werden gemäß ihrer Lage im 
Außenbereich oder innerhalb eines Bebauungsplanes entsprechend eingestuft 
und die geltenden Richtwerte der TA-Lärm zugrunde gelegt. 

 bestehenden Vorbelastungen an den Immissionsorten durch andere 
Schallquellen, wie Gewerbebetriebe oder andere Windparks sind zu 
berücksichtigen.

 Ergebnis der Berechnungen kann sein, dass im Nachtzeitraum ein schallreduzierter 
Betriebsmodus der Anlagen erforderlich wird. Insgesamt muss nachgewiesen 
werden, dass eine Realisierung der Planung möglich ist. 
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Belange des Immissionsschutzes - Schattenwurf

 Bewegung der Rotoren von Windenergieanlagen führt (bei Sonnenschein) zu 
einem bewegten Schattenwurf, der mit dem Sonnenstand wandert. 

 Schattenwurf kann Anwohner einer Windkraftanlage belästigen. Als nicht erheblich 
belästigend gelten Beschattungszeiten von maximal 30 Stunden pro Kalenderjahr 
und maximal 30 Minuten pro Tag in einer Höhe von 2 m. Bei Überschreitungen 
werden Anlagen mit einer Abschaltautomatik versehen und im Falle einer 
übermäßigen Verschattung abgestellt.

 Bis zur öffentlichen Auslegung wird ein Schattenwurfgutachten erarbeitet. Das 
Gutachten geht dabei von Referenzanlagen aus, die innerhalb der Baufenster 
gebaut werden könnten. Im Rahmen des BImSch-Verfahrens zur Genehmigung der 
Anlage wird ein Schattenschlaggutachten basierend auf dem konkreten 
Anlagenstandort und -typ erstellt. Sollten darin Überschreitungen an den 
Immissionsorten prognostiziert werden, werden die Abschaltsysteme verbindliche 
Auflage der Baugenehmigung. 
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Umweltbericht

Weitere erfolgte Kartierungen:

 Biotope (Sommer 2025)
 Brutvögel (Februar – Juli 2025)
 Rastvogelvogelkartierung (Juli 2024 – April 2025)

Die Bestandserfassungen werden im Entwurf des Umweltberichtes 
berücksichtig und mit dem Entwurf im nächsten Verfahrensschritt 

öffentlich ausgelegt. 
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Landschaftsbild
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Umweltbericht

 Vermeidungsmaßnahmen Pflanzen und Boden
 Maßnahme zum Schutz von Gehölzen gem. R SBB 

(Richtlinien zum Schutz von Bäumen und 
Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen) und DIN 
18920 
 Schutz der Wurzelbereiche
 Schutz vor Stamm- und Rindenverletzungen 

 Bodenschutzmaßnahmen (u.a. temporäre Wege mit 
Stahlplatten auslegen  kein Bodenab- und auftrag)

 Vermeidungsmaßnahmen Schutzgut Wasser
 Keine bauliche Überplanung von Gewässern mit 

Kranstellflächen und Fundamenten
 Reduzierung Flächenverbrauch auf Mindestmaß
 Wasserdurchlässige Wege (Schotter) 
 Verwendung von Betonfestigkeitsklassen

ohne Auswaschungsgefahren bei saurem 
Grundwasser
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Umweltbericht
 Vermeidungsmaßnahmen Tiere

 Baumfäll- und Rodungsarbeiten außerhalb der 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. 
September 

 Prüfung zu rodender Gehölze auf Bedeutung 
für höhlenbewohnende Vögel und 
Fledermäuse (Winter)

 Ökologische Baubegleitung bei Bau innerhalb 
der Brutzeit (Vergrämungsmaßnahmen, 
Überprüfung auf Vorkommen von Brutstätten 
etc.) 

 Kein nächtlicher Baubetrieb
 Beleuchtung auf unbedingt notwendige Maß 

reduziert
 Witterungsabhängige Abschaltzeiten zum 

Schutz von Fledermäusen und ggf. weiterer 
Arten (1. April bis 31. Oktober)

 Unattraktive Gestaltung des Mastfußbereichs
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Bebauungsplan Nr. 109, 68. FNP-Änderung

Weiteres Vorgehen:

• Sichtung und Bearbeitung / Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
zur frühzeitigen Beteiligung (bis 06.02.2026)

• Erarbeitung der Entwurfsunterlagen

• Vollständige Begründung
• Gutachten zu Schall- und Schattenwurf
• Vollständiger Umweltbericht
• Eingriffsdarstellung und Darstellung von Kompensationsmöglichkeiten

• Öffentliche Beteiligung (§ 3(2), § 4(2) BauGB)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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